
Musterschrifts�tze

Vorbemerkung

Das BVerfG hat durch das Urteil vom 9.2.2010 dem Gesetz-
geber aufgegeben, die Leistungen nach dem SGB II und
SGB XII neu zu ermitteln. Dies ist durch das Regelbedarfs-
Ermittlungsgesetz (RBEG) geschehen. Die bisherigen Regel-
leistungen nach dem SGB II bzw. Regelsätze nach dem
SGB XII werden jetzt Regelbedarfe genannt und sind in § 8
RBEG in sechs Stufen festgesetzt worden.

Schon im Gesetzgebungsverfahren wurden vielfach erhebli-
che Zweifel geäußert, ob die Neuregelung den Vorgaben der
Entscheidung des BVerfG entspricht. Neben den ersten Ver-
öffentlichungen finden sich viele sehr kritische Äußerungen in
der Ausschuss-Drucksache 17 (11) 309 vom 19.11.2010 (vgl.
oben S. 43).

Auf Grund eines Aufrufs auf der Herbsttagung 2010 der
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im DAV haben sich die
sechs unten genannten Kolleginnen und Kollegen zusammen-
gefunden, um einen Musterschriftsatz im Hinblick auf die
Geltendmachung der Verfassungswidrigkeit der Neuregelung
zu erstellen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass es sinnvoll
ist, drei Schriftsätze zu entwerfen, und zwar zu dem Regelbe-
darf für Alleinstehende (B), zu den Regelbedarfen für Kinder
(C) sowie für die Regelbedarfsstufe 3 (D). Zur Regelbedarfs-
stufe 2 (Partner) wurde kein Schriftsatz entworfen, weil inso-
weit die Regelung, die der früheren Vorschrift für Partner
entspricht, nicht vom BVerfG gerügt wurde. Vorangestellt ist
ein Musterantrag sowie der Anfang der Begründung (A) für
die drei Musterschriftsätze.

Wir sind überzeugt, dass die neue Festsetzung der Regelbe-
darfe in vielen Teilen nicht den Anforderungen der Entschei-
dung des BVerfG entspricht. Daher soll versucht werden, die
Sozialgerichte von unserer Auffassung zu überzeugen, damit
diesmal in kürzerer Zeit (nicht erst nach fünf Jahren) eine neue
Entscheidung des BVerfG erreicht wird. Da auch bei einer
weiteren Entscheidung des BVerfG zu befürchten ist, dass
keine rückwirkende Neufestsetzung erfolgt – im günstigen
Fall jedoch für diejenigen, die geklagt haben –, ist es im
Interesse unserer Mandantinnen und Mandanten erforderlich,
möglichst bald entsprechende Entscheidungen zu erlangen.

Noch ein Hinweis: Sofern ein Klageverfahren anhängig ist, in
dem es um einen Zeitraum geht, der mindestens den Zeitraum
Januar 2011 umfasst, wird ein Änderungsbescheid nach § 96
SGG Gegenstand des Verfahrens, so dass eine schnellere
Entscheidung durch die Sozialgerichte möglich ist.
Die Musterschriftsätze haben nicht den Anspruch, die Pro-
bleme umfassend dargestellt zu haben, sondern wir haben
versucht, eine Klagebegründung in einem überschaubaren
Umfang zu entwerfen. Wir wollen damit keine wissenschaft-
liche Ausarbeitung ersetzen, die in Fachzeitschriften sicher
noch weiter erfolgen wird.
Damit die Klagebegründungen einfach übernommen werden
können, können sie auch unter www.netzwerk-sozialrecht.de
aus dem Internet heruntergeladen werden.

Rechtsanwältinnen Fürstenberg (Waldenbuch) und
Hermann (Bühl); Rechtsanwälte Conradis (Duisburg),
Krempin (Lüneburg), Sartorius (Breisach) und Siebold

(Gelsenkirchen)
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A. Muster: Klageantrag

F�r alle Musterschrifts�tze wird – sinngem�ß – folgender Antrag und Beginn
der Klagebegr�ndung vorgeschlagen:

Klageantrag

Es wird beantragt,

das beklagte Jobcenter unter Änderung des Bescheides
vom … in der Fassung des Widerspruchsbescheides
vom … zu verurteilen, an den Kläger/die Klägerin
höhere Leistungen – Regelbedarfe – für die Zeit vom
… (in der Regel die sechs Monate der Dauer des Bewil-
ligungsbescheides) zu bewilligen;

zusätzllich

dem BVerfG nach Art. 100 GG die Angelegenheit vor-
zulegen;

hilfsweise

die Sprungrevision zuzulassen.

Begründung

Die Ermittlung des Regelbedarfs entspricht nicht den Anfor-
derungen, die das BVerfG dem Gesetzgeber aufgegeben hat.
Das BVerfG hat betont, verfassungsgerichtlich seien die
Grundlage und die Methode der Leistungsbemessung zu über-
prüfen. Es sei zu klären, ob der Gesetzgeber alle existenz-
notwendigen Aufwendungen in einem transparenten und
sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvoll-
ziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüs-
siger Berechnungsverfahren bemessen hat, vgl. Rn 141 ff.
der Entscheidungsgründe (künftige Hinweise auf Rn beziehen
sich auf das Urteil des BVerfG v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09).

Diesen Anforderungen genügen die Neuregelungen in mehr-
facher Hinsicht nicht. Erhebliche Bedenken wurden bereits im
Gesetzgebungsverfahren geltend gemacht; insoweit ist zu ver-
weisen auf die Ausschuss-Drucksache des Ausschusses für
Arbeit und Soziales vom 16.11.2010, 17 (11) 309 (in dieser
Drucksache sind auch andere ,Drucksachen mit einer anderen
Endziffer enthalten). Sie wird nachstehend zitiert als „Drucks“.
Zum anderen wurden erhebliche Bedenken geäußert von Mün-
der, in: Spellbrink, Verfassungsrechtliche Probleme im SGB II,
S. 15–50 (nachfolgend zitiert als „Münder“) und Rothkegel,
ZFSH/SGB 2011, 69 (nachfolgend zitiert als „Rothkegel “).

B. Musterschriftsatz 1: Regelbedarfsstufe 1 – Alleinstehende

I. Festlegung der Referenzgruppe

Die Ermittlung des Regelbedarfs nach SGB II und SGB XII
richtet sich nunmehr nach dem Regelbedarfsermittlungsgesetz
(RBEG). Abgestellt werden soll auf die Lebenshaltungskosten
unterer Einkommensgruppen. Die Orientierung am Verbraucher-
verhalten auf statistischer Basis soll den physischen und sozio-
kulturellen Bedarf auf der Ausgabenseite empirisch abbilden.
Bei der Bestimmung der Höhe des menschenwürdigen Existenz-
minimums erlangt die Wahl der Referenzgruppe maßgebliche
Bedeutung. Das BVerfG hat es – als quantitativen Aspekt – gebil-
ligt, dass in der Vergangenheit nach § 2 Abs. 3 Regelsatzver-
ordnung (RSVO) die Verbrauchsausgaben der untersten 20 % der
nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Haushalte zugrunde
gelegt wurden (Rn 168). Ferner hat es wegen der Notwendigkeit,
Zirkelschlüsse zu vermeiden, gefordert, vorweg aus dieser Gruppe
Hilfeempfänger auszuscheiden, damit nicht das Verbrauchsver-

halten von Hilfeempfängern selbst zur Grundlage der Bedarfs-
ermittlung gemacht wird. Hierbei hat es den Gesetzgeber in die
Pflicht genommen, bei der Fortentwicklung des Bedarfsermitt-
lungssystems darauf zu achten, dass Haushalte, deren Nettoein-
kommen unter dem Niveau der Leistungen nach dem SGB II und
dem SGB XII inklusive der Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung liegen, aus der Referenzgruppe ausscheiden (Rn 169).

1. Fehlerhaftigkeit in qualitativer Hinsicht

In Abgrenzung der Referenzhaushalte (§ 2 RBEG) ist in § 3
Abs. 1 und 2 RBEG geregelt, welcher Bezug von Leistungen
zu einem Ausschluss aus der Referenzgruppe führt. Absatz 1
der Norm bestimmt, welche der in § 2 RBEG angesprochenen
Haushalte nicht zu berücksichtigen sind, Absatz 2 ordnet (als
Ausnahme von der Regelung in Absatz 1) an, welche Haus-
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halte der in Absatz 1 genannten Leistungsbezieher gleichwohl
nicht auszuschließen sind.

a) Nicht bei der Abgrenzung der Referenzhaushalte ausgeschieden
werden nach § 3 Abs. 1 RBEG zum einen Leistungsberechtigte
nach dem AsylbLG. Da bei der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2008 (EVS) nur Personen, die deutsch sprechen und
in eigenen Haushalten leben, erfasst werden, dürfte dieser
Personenkreis vergleichsweise klein und statistisch von gerin-
gerer Bedeutung sein, jedoch eine messbare Auswirkung haben.
Wesentlich ist jedoch das Belassen der Berechtigten nach
dem BAföG in der Referenzgruppe auch dann, wenn deren
Leistungen unter der Sozialhilfeschwelle liegen. Dieser Per-
sonenkreis hat unterdurchschnittliche Ausgaben für Nah-
rungsmittel und überdurchschnittliche Ausgaben, die für
Essen und Trinken außer Haus (die aus dem Regelbedarf
überwiegend herausgerechnet wurden, s.u. Ziff. III) anfal-
len, ferner unterdurchschnittliche Wohnkosten (vgl. Mün-
nich, Drucks S. 280 ff., 281). Das Belassen dieser Leistungs-
berechtigten in der Referenzgruppe führt zu einer Senkung
des Durchschnittsbedarfs.

b) Von den nicht zu berücksichtigenden Haushalten nach § 3
Abs. 1 RBEG sind nach Abs. 2 Nr. 1 solche nicht auszuschlie-
ßen, die im Erhebungszeitraum zusätzlich Erwerbseinkom-
men bezogen haben, das nicht als Einkommen berücksichtigt
wurde.
Hiervon können nur die Bezieher von Erwerbseinkommen
bis zu 100 EUR erfasst sein, da nur ein Grundbetrag von
100 EUR nach § 11 b Abs. 2 Satz 1 SGB II anrechnungsfrei
ist, hingegen das übersteigende Einkommen nach Maßgabe
des § 11b Abs. 3 SGB II zum größten Teil angerechnet wird.
Auch diese gesetzgeberische Entscheidung ist verfassungs-
widrig (vgl. Deutscher Verein, Drucks S. 52 ff. und Rothke-
gel, S. 73). Das Einkommen solcher „Aufstockerhaushalte“
ist im Wesentlichen von einem Einkommen in Höhe der in
§ 3 Abs. 1 RBEG genannten Leistungen geprägt. Die Frei-
beträge werden in vielen Fällen lediglich die durch die Arbeit
entstehenden Mehraufwendungen für Fahrtkosten, Arbeits-
kleidung und Wäsche, Körperreinigung, zusätzliche Kosten
für Wäschewaschen und Reinigung sowie Ernährung (vgl.
insoweit BSG v. 13.11.2008 – B 14 AS 66/07 R – Rn 12)
abdecken und sind damit bei zutreffender Wertung nicht als
die tatsächliche Lebenslage verbesserndes Einkommen an-
zusehen.

c) Entgegen der Vorgabe des BVerfG wurden die verdeckt
Armen nicht herausgerechnet. Dieser Mangel ist erheblich.
Es wird geschätzt, dass ca. 40 % der Berechtigten existenz-
sichernde Sozialleistungen nicht in Anspruch nehmen (Be-
cker, Drucks, S. 111 ff., S. 112 f.). Die Behauptung des
Gesetzgebers, das Ausklammern dieses Personenkreises aus
der Referenzgruppe erfordere komplizierte Berechnungen,
die weder durch die Wissenschaft noch durch das Statisti-

sche Bundesamt zu leisten seien, wird von den Sachverstän-
digen im Rahmen der Anhörung nicht geteilt. Möglich sei es
jedenfalls, die Nichtinanspruchnahme zustehender Leistun-
gen näherungsweise zu schätzen und dann eine „vorsich-
tige“ Bereinigung des auszuwertenden Datensatzes vorzu-
nehmen (Becker, Drucks S. 111 ff., S. 113). Im Übrigen
entbindet das BVerfG den Gesetzgeber gerade nicht von
der Verpflichtung, das Bedarfsermittlungssystem fortzuent-
wickeln und Daten zu erheben, um zumindest Schätzungen
vornehmen zu können (Rn 169 und Münder, S. 19 f.)

2. Bedenken in quantitativer Hinsicht

Der Gesetzgeber sieht nunmehr für Alleinstehende einerseits
und Familien andererseits unterschiedliche Referenzeinkom-
mensbereiche vor. Von den Einzelpersonenhaushalten werden
die unteren 15 % und von den Familienhaushalten die unteren
20 % der Haushalte herangezogen, § 4 RBEG. Zur Begrün-
dung hebt der Gesetzgeber darauf ab, bei den Einzelpersonen-
haushalten würde die Bezugnahme auf die unteren 20 % der
Haushalte wegen der großen Zahl der vorab ausgeklammerten
alleinstehenden Grundsicherungsbeziehenden (8,6 % gegen-
über 0,5 % der Leistungsbezieher nach dem BSHG im Rah-
men der ESV 2003) zu einer Verschiebung der Abgrenzung
nach oben und zu höherem Einkommen führen.
Die unterschiedlich gezogenen Grenzen sind nicht urteilskon-
form, insbesondere genügen sie nicht der gerichtlichen Anfor-
derung, wonach die Referenzgruppe möglichst breit zu fassen
ist, um statistisch zuverlässige Daten zu erhalten (Rn 168, siehe
auch Münder, S 21). Die Grenzziehungen sind überdies metho-
disch nicht begründbar und erscheinen als willkürlich (vgl. zum
Nachfolgenden Becker, Drucks S. 113 f.):

* Nach der Vorgehensweise des Gesetzgebers ist die Bestim-
mung des Referenzeinkommens von der relativen Häufig-
keit der Leistungsbeziehenden beim jeweiligen Haushalts-
typ abhängig. Hierfür gibt es keinen sachlichen Grund.

* Zudem ist der Hinweis auf die gestiegene Zahl der aus-
geschlossenen Ein-Personen-Haushalte im Vergleich der Ge-
gebenheiten im Jahre 2008 zu denen im Jahr 2003 eine Folge
der unzureichenden Vorgehensweise bei der Auswertung der
EVS 2003: Entgegen dem Wortlaut der früheren Regelsatz-
verordnung (vgl. § 2 Abs. 3 RSVO) wurden damals nur
Haushalte mit überwiegendem Sozialhilfebezug – und nicht
alle mit Sozialhilfebezug – ausgeschlossen.

* Wegen der Pauschalierung vormals einmaliger Leistungen
zum 1.1.2005 hat sich formal die Grundsicherungsschwelle
und damit auch die Zahl der Leistungsbezieher erhöht.

* Schließlich ist die Zahl der Anspruchsberechtigten gestie-
gen durch den Wegfall der Arbeitslosenhilfe – die bei
Ein-Personen-Haushalten zu einem Einkommen führte,
das teilweise deutlich über dem Sozialhilfeniveau lag –
sowie die Ausweitung des Niedriglohnsektors
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Überdies ist das von der Bundesregierung auf S. 144/145 des
Gesetzesentwurfs zur Begründung angeführte Zahlenmaterial un-
richtig, jedenfalls missverständlich (vgl. Becker, Drucks S. 113,
Fn 14). Da nach S. 227 ff. des Gesetzesentwurfs vom 21.10.2010
von einem Grenzwert des Haushaltsnettoeinkommens von
901 EUR ausgegangen wurde, flossen tatsächlich nur die Anga-
ben von 1.678 Ein-Personen-Haushalten in die Berechnung ein,
also von 10,9 % der Befragten. Infolge der niedrigen Auswahl-
sätze ist der Anteil der Merkmale relativ hoch, bei denen weniger
als 100 Haushalte Ausgaben bei den entsprechenden Positionen
hatten; die gewonnenen Zahlen sind somit nicht valide (Münnich,
Drucks S. 281, linke Spalte).

II. Die EVS 2008 ist als Datengrundlage nicht
ausreichend

1. Ist die Datengrundlage der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe tauglich?

Die dem Urteil des BVerfG zugrunde liegende Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe 1998 lieferte eine realitätsnahe
Ermittlungsgrundlage. Die freiwilligen Eintragungen in den
Haushaltsbüchern der befragten Referenzgruppe, welche die
Grundlage der Einkommens- und Vermögensstichprobe bil-
deten, wurden durch zahlreiche Kontrollfragen verifiziert.
Aus diesem Grund ging das BVerfG davon aus, dass die
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in statistisch zuver-
lässiger Weise das Verbrauchsverhalten der Bevölkerung
abbilde (Rn 167).
Dem Gesetz liegt nun die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 2008 zugrunde. Da das angewandte Berechnungsverfah-
ren im Jahr 2008, verglichen zu früheren Zeiträumen, verändert
wurde, wird nunmehr die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 2008 den Vorgaben des BVerfG nicht gerecht und bietet
daher keine taugliche Datengrundlage mehr.

Im Einzelnen:
* Bislang wurde auf den überwiegenden Lebensunterhalt ab-

gestellt, nunmehr werden bestimmte Einkommensarten für
die Auswahl zugrunde gelegt (vgl. Münnich, Drucks S. 280).

* Bei einem niedrigen Auswahlsatz ist nicht mehr gewährleis-
tet, dass die sozialen Gruppen angemessen in der ermittelten
Datenbasis vertreten sind (vgl. Münnich, Drucks S. 281).

* Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufgegeben, wertende
Entscheidungen sachgerecht und vertretbar zu treffen. Kür-
zungen bedürfen zu ihrer Rechtfertigung einer empirischen
Grundlage. Wertungen und Entscheidungen müssen nach-
vollziehbar begründet werden. Diese Begründungen fehlen.

2. Auff�lligkeiten bei den ermittelten Zahlen

Weiter sind Auffälligkeiten beim Zahlenmaterial zu finden,
die unüberprüft bei der Berechnung übernommen werden.
So ist bemerkenswert, dass 3 von 1.678 Haushalten keine
Ausgaben für Nahrungsmittel haben. Da bei der Berechnung
jeweils der Durchschnitt einschließlich der Nichtverbraucher
berechnet wird, führt dies zu einer, wenn auch nur geringen,
Verschiebung von 112,41 EUR auf 112,12 EUR.
Deutlicher ist die Differenz beim Stromverbrauch: 124 Haus-
halte (von 1.678) haben keine Kosten für Stromverbrauch. Da
der tatsächliche Verbrauch durchschnittlich 32,91 EUR beträgt,
jedoch die Nichtverbraucher in die Berechnung einbezogen
werden, ergibt sich ein Durchschnitt von 30,64 EUR. Allein
durch diese Besonderheit sinkt der ermittelte Verbrauch um
2,27 EUR. Diese Differenz ist umso bemerkenswerter, als bei
der EVS 2003 nur 24 (von 2.000 Haushalten) keine Kosten für
Strom hatten und sich dadurch der Durchschnitt nur um
0,28 EUR senkte. Angesichts des Anstiegs der Zahl der Strom-
Nichtverbraucher (genauer: Nichtzahler) von 1,2 % auf 7,4 %
ist zu fragen, ob diese Ermittlung valide ist.

3. Kçnnen die zu ermittelnden Werte aus der EVS
abgeleitet werden?

Die zu ermittelnden Werte können nicht zuverlässig aus der
Einkommens- und Verbrauchsstatistik abgeleitet werden, da
keine eigenen statistischen Erhebungen der Bundesregierung
zu den Bedarfen vorgenommen wurden. Damit besteht das
Grunddilemma der Einkommens- und Verbrauchsstatistik
fort. Es wird nur das Konsumverhalten von Haushalten ge-
messen. Soweit arme Haushalte relevante Bedarfe nicht ab-
decken können, werden diese auch in der Einkommens- und
Verbrauchsstatistik nicht abgebildet. Die fehlenden eigenen
Bedarfserhebungen wiegen umso schwerer, als die Bundes-
regierung zahlreiche EVS-Verbrauchspositionen rein norma-
tiv begründet nicht berücksichtigt hat.

4. Mangelnde Transparenz

Das Verfahren zur Ableitung des Regelbedarfs aus der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 (EVS) wurde
nicht in ausreichender Transparenz durchgeführt. Die maß-
geblichen Anforderungen an die Auswertungen (Wahl und
Zuschnitt der Referenzgruppe, Bestimmung der Altersgrup-
pen bei Kindern und Jugendlichen, Regelsatz für Erwachsene,
Haushaltsangehörige etc.) wurden nicht ausreichend begrün-
det. Die vom BVerfG verlangte vollständige Offenlegung der
Berechnungsverfahren ist daher nicht ausreichend erfolgt
(vgl. DGB, Drucks S. 12).
Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot ist auch die Nicht-
veröffentlichung der Ergebnisse der Einkommens- und Ver-
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brauchsstichprobe in einzelnen Konsumbereichen bei gerin-
ger Fallzahl der Stichprobe, die dann gleichwohl und in nicht
überprüfbarer Weise in die Berechnung des Regelbedarfs mit
eingehen. Eine hinreichende Begründung findet sich hierfür
nicht. Es wird lediglich behauptet, dass Angaben von unter
25 Haushalten wegen der geringen Fallzahl nicht valide seien
und zum anderen Werte bis 99 Haushalte vom Statistischen
Bundesamt nicht veröffentlicht werden (Begründung S. 17).
Es wird nicht erläutert, aus welchem Grund dies bei der EVS
2003 anders war, wurden dort doch noch alle Werte mitgeteilt
(vgl. Drucks 16 (11) 286 S. 20 ff.).
Vor allem aber wird weiter behauptet, dass auch die Werte
zwischen 26 und 99 bei der Berechnung der Regelbedarfe
tatsächlich enthalten sind (Begründung S. 17). Es wird mit
geheim gehaltenen Zahlen gerechnet; mithin sind alle Werte,
in denen solche Leerstellen auftauchen, nicht nachrechenbar
und damit nicht nachprüfbar (vgl. auch Münder, S. 22).
Die geringe Stichprobengröße in diesen Fällen macht zudem
die statistische Zuverlässigkeit des Verfahrens fraglich (vgl.
DGB, Drucks S. 12).

III. Vermischung Warenkorb/Statistikmodell;
Ausgaben f�r Verkehr

Als gravierender Mangel der Festsetzung des Regelbedarfs
erweist sich die Vermischung des Statistikmodells mit einem
Warenkorbmodell, das von einer idealtypisch zusammenge-
setzten, bestimmten Menge von Waren und Dienstleistungen
ausgeht.

1. Grunds�tzliche Problematik von Abschl�gen

Mithilfe des Statistikmodells wird ermittelt, welche Ausgaben
die Haushalte tatsächlich haben. Dieser Wert wird jedoch
nicht als Grundlage für die Bemessung des Regelbedarfs
genommen, sondern es werden eine Vielzahl von Positionen
herausgerechnet. In der Regierungsbegründung wird die Auf-
fassung vertreten, dass ein Teil der Bedarfe nicht erforderlich
sei und daher gestrichen werden darf.
Rechnerisch bedeutet dies: In der EVS wurden Konsumaus-
gaben in Höhe von 843,27 EUR ermittelt (Nr. 213: Private
Konsumausgaben). Die Unterkunftskosten sind in Höhe von
340,01 EUR abzuziehen, nämlich der ermittelte Betrag von
370,25 EUR abzüglich des Anteils der hierin enthaltenen
regelsatzrelevanten Ausgaben, die in der Gesetzesbegründung
(S. 22) mit 30,24 EUR errechnet wurden. Es verbleiben
mithin: 503,26 EUR.
Unter Berücksichtigung der Kosten der Warmwasserberei-
tung von 8,37 EUR, die nach § 21 Abs. 7 SGB II jetzt
zusätzlich als Bedarf anerkannt werden, ergibt sich, dass
rund 372 EUR – nämlich der festgelegte Regelbedarf von
364 EUR zuzüglich 8 EUR für Warmwasser – als Bedarf

anerkannt wurden. Es wird also von dem ermittelten Betrag
von rund 503 EUR eine Reduzierung um gut 130 EUR vor-
genommen, mit der Begründung, dieser Anteil sei nicht regel-
satzrelevant.
Einige kleinere Positionen sind gerechtfertigt, da sie anderwei-
tig bewilligt werden, wie z.B. für orthopädische Schuhe, da
diese nun gesondert bewilligt werden können. Im Übrigen
bedeutet die Streichung jedoch eine Verminderung des Betra-
ges des tatsächlich ermittelten Ausgabenverhaltens um etwa
25 %.

Es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, Abschläge von Po-
sitionen aus der EVS mit der Begründung herauszunehmen,
dass es sich um keinen regelleistungsrelevanten Verbrauch
handelt. Hierbei ist jedoch eine wertende Entscheidung vor-
zunehmen, die der Gesetzgeber sachgerecht und vertretbar zu
treffen hat (Rn 171).
Dabei muss geprüft werden können, ob die vom Gesetzgeber
getroffenen Wertungen und Entscheidungen der verfassungs-
rechtlichen Garantie eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums entsprechen (Rn 171), so dass den Gesetzgeber die
Obliegenheit trifft, diese nachvollziehbar zu begründen.
Diese Begründungspflicht hat der Gesetzgeber verletzt, und
schon daraus leitet sich die Verfassungswidrigkeit der ent-
sprechenden Abschläge ab.
Nicht beachtet wurde auch, dass der gesamte Betrag des Re-
gelbedarfs es ermöglichen muss, einen überdurchschnittlichen
Bedarf in einer Position durch einen unterdurchschnittlichen
Bedarf in einer anderen Position auszugleichen; ein interner
Ausgleich muss möglich bleiben (Rn 172). Angesichts der
Größenordnung der Reduzierung ist dies nicht mehr möglich
(vgl. auch Münder, S. 28). Leistungsberechtigte werden damit
vom statistisch belegten Konsumverhalten ausgeschlossen,
das selbst in unteren Einkommensgruppen allgemein üblich
ist (Rothkegel, S. 75).
Hinzu kommt, dass die Abschläge immer auch die Personen
treffen, die diese Ausgaben nicht haben. So haben z.B. von
den 1.678 Haushalten nur 433 Personen Ausgaben für Tabak
in Höhe von durchschnittlich 41,88 EUR, was aufgrund der
Zurechnung auf alle Personen zu einem durchschnittlichen
fiktiven Verbrauch von 11,08 EUR führt, der dann bei allen
Leistungsberechtigten gekürzt wird.
Nachstehend wird die nicht gerechtfertigte Streichung an
einigen Beispielen dargestellt.

2. Alkoholische Getr�nke und Tabakwaren

Grundsätzlich ist es wohl richtig, dass der Gesetzgeber zu
entscheiden hat, ob die Ausgaben für alkoholische Getränke
dem notwendigen Lebensunterhalt zuzurechnen sind. In den
EVS 1998 und 2003 hat das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialleistung die Ausgaben für alkoholische Getränke in
vollem Umfang und die Ausgaben für Tabakwaren in Höhe
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der Hälfte der tatsächlichen Ausgaben berücksichtigt. Vorher
waren mit der Einführung des Statistikmodells zur Bemessung
der Regelsätze im Jahr 1990 auch die Ausgaben für Tabakwa-
ren vollständig berücksichtigt worden. Nunmehr sollen die
„Genussgifte“ Alkohol und Tabak bei der Bemessung des
Regelbedarfs ausgeschlossen werden. Auch unter Berücksich-
tigung der teilweisen Substitution von alkoholhaltigen Ge-
tränken durch alkoholfreie Getränke führen diese Änderungen
zu einer Absenkung der regelsatzrelevanten Ausgaben in
Höhe eines Betrages von rund 10 EUR gegenüber dem bishe-
rigen Verfahren.
Die Bundesregierung argumentiert diesbezüglich, dass Alko-
hol und Tabak nicht zu dem das Existenzminimum abdecken-
den Grundbedarf gehören würden. Dies entspricht aber nicht
den Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG vom 9.2.2010. Dort
hat das BVerfG hervorgehoben, dass die verfassungsrecht-
liche Pflicht zur Gewährleistung des Existenzminimums sich
gerade nicht nur auf das „nackte Überleben“ beschränken
dürfe, sondern auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglichen müsse. Dazu hat insbesondere auch die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung Stellung bezogen und öf-
fentlich in Presseberichten bekundet, dass Alkohol und Tabak
nach der Lebensrealität der Gesellschaft zum gesellschaftli-
chen Leben gehören, und die Absicht der Bundesregierung,
Menschen, die von Grundsicherungsleistungen leben müssen,
von diesen Anteilen auszuschließen, erheblichen verfassungs-
rechtlichen Bedenken begegnet und darüber hinaus zu einer
starken Benachteiligung dieser Personengruppe führt, die
dann gleichwohl die entsprechenden Genussmittel konsumie-
ren und konsumieren müssen, um im gesellschaftlichen Kon-
text dabei sein zu können, dies von anderen Leistungen ein-
sparen, möglicherweise insbesondere unter Gefährdung der
Leistungen für die Kinder.
Vielfach ist der Konsum von Bier und Wein und die Inan-
spruchnahme von Gaststättenleistungen Bestandteil einer re-
gionalen Kultur (z.B. Oktoberfest, Winzerfeste). Durch die
fehlende Berücksichtigung dieser Ausgaben werden Hilfebe-
dürftige aus einem zentralen Bereich der Teilhabe am Leben
in unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Das gesellschaftliche
Leben der Bundesrepublik Deutschland ist an vielen Stellen
davon geprägt, dass Alkohol und Tabak konsumiert werden.
Dies gehört in weiten Teilen zum gesellschaftlichen Grund-
teilhabebereich hinzu. Es gibt sehr wenige Veranstaltungen
im privaten und öffentlichen Bereich, wo die Zugehörigkeit
zum gesellschaftlichen Leben nicht auch dadurch geprägt ist,
dass man in der Lage ist, die Kosten für ein Getränk, das auch
Alkohol enthält, aufzubringen, wie das Bier beim Schauen
einer Sportveranstaltung, einer Musikveranstaltung oder an-
deren öffentlichen Veranstaltungen, die grundsätzlich auch
Empfängern von Leistungen nach dem SGB II nicht vorent-
halten bleiben dürfen.

Der Versuch, die fehlende Berücksichtigung von Alkohol und
Tabak und die damit verbundenen systematischen Schwächen

der neuerlichen Berechnung auszugleichen, wird insbesondere
auch bei der vorgenommenen Ersatzrechnung deutlich. Anstelle
von Alkohol wurde ein Betrag in Höhe von 2,99 EUR für
Mineralwasser errechnet. Der Berechnung der Ersatzaufwen-
dungen für Mineralwasser begegnen schon deshalb massive
Zweifel, weil statistisch ermittelte Angaben für Alkohol durch
einen Betrag ersetzt werden, der auf EVS-fremden Berech-
nungsgrundlagen, zum Teil sogar auf schlichten Behauptungen
beruht. So wird zunächst ein Betrag von 0,92 EUR abgezogen
mit der Behauptung, insoweit handele es sich um Spirituosen,
die sowieso nicht erforderlich sind. Auch wird nicht begründet,
weshalb Bier gerade durch Mineralwasser ersetzt werden muss,
es wäre auch ein Ersatz durch alkoholfreies Bier oder durch
Säfte denkbar – allerdings wäre dann keine Reduzierung mög-
lich gewesen.
Für Tabak wird schließlich keine Ersatzaufwendung berück-
sichtigt, obwohl es der allgemeinen Lebensrealität entspricht,
dass Tabak gerade bei unteren Einkommensschichten nicht
etwa als „Extraluxus“, sondern auf Kosten anderer Ver-
brauchspositionen konsumiert wird.
Ist dies aber so, so hätte bei einer sachgerechten Ermittlung
der früher vorgesehene Anteil für Aufwendungen von Tabak
und der nach der Lebensrealität ausgegebene Betrag für Tabak
an anderer Stelle der Verbrauchspositionen eine Berücksich-
tigung finden müssen. So hat das BVerfG gefordert, dass der
Regelbedarf nach dem tatsächlichen Bedarf, also realitäts-
gerecht, zu bemessen sei, sodass der Konsum eines gewissen
Maßes von Genussmitteln zur Alltagskultur der großen Mehr-
heit der Gesellschaft gehört. Der Bruch mit dem Statistik-
modell wird daher hier überdeutlich.

Faktisch wird durch die Streichung der Durchschnittsausgaben
für Alkohol und Tabak eine folgenschwere Verfälschung der
Stichprobe provoziert. Im Gesetzentwurf selbst verweist die
Bundesregierung darauf, dass nur ein Viertel der deutschen
Bevölkerung über 15 Jahren überhaupt raucht (S. 96). Wenn
aber aus Gründen der Gesundheitsprävention ein Verbrauchs-
gut als nicht regelbedarfsrelevant angesehen wird, muss kon-
sequenterweise als Referenzgruppe ausschließlich eine absti-
nente Nichtraucher-Haushaltsgruppe betrachtet werden. Tut
man dies nicht, so führt dies für andere Haushalte zu einer
Bedarfsunterdeckung. Da keine Sonderauswertung zu entspre-
chenden Haushalten ohne Alkohol und Tabak und solchen mit
Alkohol und Tabak vorgenommen wurde, ist schon aus metho-
dischen Gründen die Verbrauchsfeststellung zurückzuweisen
und damit im Hinblick auf die Anforderungen aus dem Urteil
des BVerfG verfassungswidrig.
Es erfolgt hier eine Vermischung des Statistikmodells mit
dem Warenkorbmodell, obwohl sich der Gesetzgeber eindeu-
tig für das Statistikmodell entschieden hat. Es findet also auch
hier eine sachwidrige Durchbrechung des Statistikmodells
statt.
Diese Reduzierung führt beim Tabak zu einer Minderung von
11,08 EUR und beim Alkohol in Höhe von 5,12 EUR.
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3. Gastst�ttenbesuch

Ein besonders hoher Abschlag erfolgt bei Gaststättendienst-
leistungen:
Aus der EVS ergibt sich, dass hierfür pro Ein-Personen-Haus-
halt Ausgaben in Höhe von 25,12 EUR getätigt werden. Es
wird aber als regelsatzrelevante Ausgabe nur der Warenwert
von 7,16 EUR berücksichtigt, so dass hierdurch bereits eine
Reduzierung um 17,96 EUR erfolgt.
Im Begründungstext der Bundesregierung handelt es sich bei
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen „nicht um re-
gelbedarfsrelevante Ausgaben, da die auswärtige Verpflegung
– also in Restaurants, Cafés und Imbissständen sowie in
Kantinen und Mensen – nicht zum physischen Existenzmini-
mum“ zählt. Das „physische Existenzminimum“ wird seitens
der Bundesregierung gewährt, denn der „Warenwert der beim
Besuch von Restaurants, Gaststätten etc. konsumierten Nah-
rungsmittel und Getränke“ ist „als regelbedarfsrelevant zu
berücksichtigen“. Dem BVerfG ging es aber ausdrücklich
nicht nur um die Befriedigung des physischen Existenzmini-
mums. Der Gaststättenbesuch diente schon immer der gleich-
zeitigen Befriedigung sozialer und physischer Bedürfnisse.
Des Weiteren nutzt das politisch oder ehrenamtlich motivierte
Engagement oftmals „Gaststättendienstleistungen“, um sich zu
organisieren. Ohne die Möglichkeit, solche Örtlichkeiten zu
besuchen, werden Grundsicherungsbezieher von wichtigen
gesellschaftlichen Engagements ausgeschlossen (Martens, Ru-
dolf (2011): Die Regelsatzberechnungen der Bundesregierung
nach der Einigung im Vermittlungsausschuss sowie der Vor-
schlag des Paritätischen Gesamtverbandes für bedarfs-
deckende Regelsätze. Paritätische Forschungsstelle (Expertise
vom 22.10.2010, aktualisiert 10.3.2011), Berlin (Internetpubli-
kation unter: www.der-paritaetische.de), S. 25).
Ferner stellt sich folgendes Problem:
1.276 Personen nehmen Speisen und Getränke auswärts ein,
sie geben hierfür im Durchschnitt 33,68 EUR aus. Umgerech-
net auf alle befragten Personen ergibt dies einen Betrag von
25,12 EUR. Dieser wird auf den regelbedarfsrelevanten Ver-
brauchssatz von 7,16 EUR reduziert. Dies bedeutet wiederum,
dass alle Personen, die nicht auswärts essen, nämlich 402 Per-
sonen, schon allein aus diesem Grund eine Reduzierung um
17,96 EUR hinnehmen müssen.
Der für die Gaststättendienstleistungen ermittelte Ersatz-
betrag berücksichtigt zwar, dass bei der Herausrechnung von
Gaststättendienstleistungen ein höherer häuslicher Verpfle-
gungsaufwand entsteht. Dieser lässt aber unberücksichtigt,
dass auch andere häusliche Verbrauchsausgaben (z.B. Was-
ser- und Energieverbrauch) höher ausfallen.

4. Reduzierung bei weiteren Positionen

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird ausgeführt, dass
nicht „regelbedarfsrelevant“, wie bisher, die Ausgaben für
Garten, Camping und Pauschalreisen seien.
Diese Ausführungen im Gesetzentwurf widersprechen früheren
Angaben der Bundesregierung. In der BR-Drucks 206/04 (Re-
gelsatzverordnung gültig ab 1. Januar 2005) wurde in der Be-
gründung zu Abteilung 09 ausdrücklich darauf verwiesen, dass
durch die Nutzung eines Gartens („privater Gemüse- und Obst-
anbau“) entsprechende andere Ausgaben vermindert werden
können. In dieser Bundesrats-Drucksache lautete es wie folgt:
„ … Abteilung 09 (Freizeit, Unterhaltung und Kultur): … Bei
der Position Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für die
Gartenpflege werden die Ausgaben zu 75 v.H. berücksichtigt.
Der hohe Anteil ergibt sich daraus, dass auch Ausgaben für
Güter für den privaten Gemüse- und Obstanbau mit erfasst
sind, durch den entsprechende andere Ausgaben vermindert
werden“ (BR-Drucks 206/04, Regelsatzverordnung gültig ab
1. Januar 2005, Seite 9)
Auch hieran wird deutlich, dass die Nichtberücksichtigung der
entsprechenden Leistungen dem Statistikmodell widerspricht
und es sachwidrig durchbrochen wird. Ferner gehört die Benut-
zung eines Gartens, der Gartenanbau, sowohl im privaten
Bereich bei Hauseigentümern, aber auch gerade bei Personen
in Mietwohnungen, die sich einen Kleingarten gemietet haben,
um Leistungen einzusparen durch eigenen Gemüse- und Obst-
anbau und darüber sich auch eine gesellschaftliche Teilhabe-
möglichkeit verschaffen und Freizeit verbringen wollen, zum
soziokulturellen Existenzminimum, also zur vom BVerfG ge-
forderten Teilhabemöglichkeit am Leben in der Gesellschaft.
Dieses wird hier nicht mehr ermöglicht.
Es gibt weitere fehlende Ausgabenpositionen neben Alkohol,
Tabak sowie den Beherbergungs- und Gaststättendienstleistun-
gen, die bei der Berechnung des Regelbedarfs ebenfalls in
sachwidriger und unzureichend argumentativ gebildeter Weise
nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um die
Ausgabenpositionen: Chemische Reinigung (Abteilung 03),
Anfertigung und Reparaturen von Heimtextilien (Abteilung
05), Mobilfunktelefon (Abteilung 08), Schnittblumen und Zim-
merpflanzen (Abteilung 09).
Die hier erfolgten Kürzungen werden in der Regel damit
begründet, sie seien nicht existenzsichernd und damit nicht
regelbedarfsrelevant. Auch dieses ist für viele dieser Positio-
nen unter der Berücksichtigung der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft nicht nachvollziehbar. Insbesondere die Benut-
zung von Mobilfunktelefonen gehört zum Standard der Ver-
brauchsgüter und Güter, die alle Menschen zu ihrem sozio-
kulturellen Existenzminimum zählen. Kein Erwachsener und
kein Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 18 Jahren kann
ernsthaft im Rahmen einer gesellschaftlichen Teilhabe darauf
verzichten, ein derartiges Gerät zu besitzen. Insofern mag es
zwar zutreffen, dass zum „nackten Überleben“ auch der Be-
sitz eines Mobilfunktelefons nicht gehört, zu dem vom
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BVerfG geforderten soziokulturellen Existenzminimum muss
man aber auch ein Mobilfunktelefon hinzuzählen.

5. Falsche Berechnung bei den Kosten f�r Verkehr

Ausdrücklich gegen die Vorgabe des BVerfG verstößt die
Berechnung des Bedarfs für Verkehr. Zwar hatte das BVerfG
ausgeführt, dass grundsätzlich ein Abschlag für privat genutz-
te Kraftfahrzeuge zulässig ist, dass dadurch aber bei der Ein-
sparung der Kosten eines Kraftfahrzeuges die Kosten des
Hilfebedürftigen für den öffentlichen Personenverkehr anstei-
gen können (Rn 179).
Dies ist in der Berechnung nicht geschehen, vielmehr sind die
Personen, die ein Auto fahren, herausgerechnet worden. Dies
ist ein deutlicher statistischer Fehler, der zu einem erheblich
falschen Ergebnis führt. Es ist nämlich zu berücksichtigen,
dass von den 1.678 erfassten Haushalten 340 keine Kosten für
Verkehr haben. Da die Personen, die keine Kosten haben, in
die Durchschnittsberechnung hineingerechnet werden, ergibt
sich statistisch-mathematisch, dass eine Berechnung mit einer
geringeren Anzahl von Personen, die Kosten für den Verkehr
haben, zu einer Verfälschung nach unten führt.
Ein ganz einfaches Beispiel: Zahlen drei Personen 60 EUR
und eine Person nichts, errechnet sich der Durchschnitt mit
45 EUR. Wird eine zahlende Person außer acht gelassen,
haben drei Personen insgesamt 120 EUR Kosten, mithin einen
Durchschnitt von 40 EUR.
In dieser Weise hat die Bundesregierung gerechnet und damit
gegen die Vorgabe des BVerfG verstoßen.
Wäre man den Vorgaben des BVerfG gefolgt, hätte man für die
Personen, die ein Kraftfahrzeug benutzten und entsprechend
teurere Ausgaben haben, zumindest den Betrag ansetzen müs-
sen, den die Personen haben, die kein Kraftfahrzeug haben,
sondern nur Verkehrsdienstleistungen in Anspruch nehmen.
Bezieht man diese Personen mit ein, ist zu beachten, dass
1.338 Personen Ausgaben für Verkehr haben in Höhe von
durchschnittlich 73,99 EUR. Hierin enthalten sind die Kfz-
Fahrer. 340 Personen hatten keine Kosten.
Wird der Betrag zugrunde gelegt, der im Gesetz erscheint –
22,78 EUR – wird deutlich, dass dieser errechnet wurde aus den
Verkehrsteilnehmern ohne Kfz-Fahrer, jedoch einschließlich
Nichtverbrauchern. Ohne die 340 Nichtverbraucher würde der
Betrag 33,04 EUR lauten. Dieser Durchschnitt von 33,04 EUR
ist den Kfz-Benutzern (die tatsächlich einen viel höheren Ver-
brauch haben) als Durchschnitt zuzurechnen, so dass mit 1.338
Personen mit einem Betrag von 33,04 EUR und 340 Personen
ohne Verbrauch gerechnet werden muss. Dies ergibt einen
Wert von 26,35 EUR. Allein durch die unzutreffende Berech-
nung ergibt sich eine Reduzierung um 3,57 EUR. Die Berech-
nung von Münder (S. 24 f.) kommt zu einem ähnlichen Ergeb-
nis, dort wird eine Differenz von 5,64 EUR errechnet.

6. Stromkosten

Weiter gehören nach dem Willen des Gesetzgebers unter
Missachtung der tatsächlichen Gegebenheiten die Stromkos-
ten immer noch nicht zu den Kosten der Unterkunft, obwohl
viele Sozialverbände und Wissenschaftler darauf hingewiesen
haben, dass es sich mehrheitlich dabei um Kosten der Unter-
kunft handeln dürfte und es damit ebenfalls systemwidrig ist,
diese Kosten weiterhin im Regelbedarf zu belassen.
Geht man aber davon aus, dass diese Kosten zum Regelbedarf
gehören, so ist zunächst mit der EVS 2008 und den einge-
holten Befragungen der Vergleichsgruppen festzustellen, dass
diejenigen Personengruppen nicht berücksichtigt worden sind,
die mit Strom heizen, sodass schon aus statistischen Gründen
die Feststellungen im Regelbedarf bezüglich des Stromkos-
tenverbrauchs fehlerhaft sein dürften.
Jedenfalls gibt es keine nachvollziehbare statistische Erwä-
gung zu diesen Fragen.
Die Bundesregierung gelangt zu dem Ergebnis, dass aus-
gehend von einem Ein-Personen-Haushalt ein Betrag in Höhe
von 26,80 EUR pro Mieterhaushalt einen angemessenen Be-
darf für den Stromverbrauch darstellt.
Hinsichtlich der durchschnittlichen Stromverbrauche ist es
relativ leicht, diese festzustellen, da sie über viele Jahre ermit-
telt und festgestellt sind. So gehört es zu den statistischen
Feststellungen, dass ein 1-Personen-Haushalt etwa 1.700 kWh,
ein 2-Personen-Haushalt 2.900 kWh, ein 3-Personen-Haushalt
3.900 kWh und ein 4-Personen-Haushalt 4.500 kWh verbraucht
(die Werte basieren auf Angaben des Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft, www.bdes.de).

Die Entwicklung der Strompreise (pro kWh) ist ebenfalls
statistisch ermittelt und stellt sich wie folgt dar:
* 2000: 0,1394 EUR
* 2001: 0,1432 EUR
* 2002: 0,1611 EUR
* 2003: 0,1719 EUR
* 2004: 0,1796 EUR
* 2005: 0,1866 EUR
* 2006: 0,1946 EUR
* 2007: 0,2064 EUR
* 2008: 0,2165 EUR
* 2009: 0,2321 EUR
* 2010: 0,2369 EUR (vorläufig)
* 2011: 0,2546 EUR (prognostiziert)

Wird der Verbrauch für das Jahr 2010 mit einem durchschnitt-
lichen Verbrauch eines 1-Personen-Haushalts mit 1.700 kWh
multipliziert, so ergibt sich ein Jahresbetrag in Höhe von
394,57 EUR, mithin 32,88 EUR monatlich, wobei noch nicht
einmal die Strompreisentwicklung in der prognostizierten
Form mitgerechnet worden ist.
Genauso wie bei den Kosten der Unterkunft müssten Strom-
kosten grundsätzlich in vollem Umfang übernommen werden,
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es sei denn, sie sind unangemessen hoch. Es kann bei Strom-
kosten problemlos im Hinblick auf die Unterkunftskosten
sinnvollerweise auf entsprechende Preisentwicklungen Bezug
genommen werden, das Statistikmodelle benutzt und dann er-
mittelt werden, in welcher Weise Stromkosten übernommen
werden müssen. Dies geht jedoch nur, wenn konsequenterweise
die Stromkosten aus den Regelsätzen herausrechnet werden
und grundsätzlich zu den Kosten der Unterkunft zählen.
Wird hingegen der Stromkostenanteil im Regelbedarf belas-
sen, muss der tatsächliche Verbrauch nach sachgerechter
statistischer Ermittlung in vollem Umfang berücksichtigt wer-
den, da es sich letztendlich dabei um unverzichtbare Kosten

handelt, die auch keiner Reduzierung zugänglich sind. Da dies
nicht geschehen ist, ist der Regelbedarf auch im Hinblick auf
den Stromkostenanteil nicht nach der Vorgabe des BVerfG
ermittelt worden.

Da die Ermittlung des Regelbedarfs mit einer Vielzahl von
Fehlern belastet ist, die den Vorgaben des BVerfG wider-
sprechen, ist die Höhe des Regelbedarfs verfassungswidrig
zu niedrig festgesetzt worden. Der angegriffene Bewilligungs-
bescheid kann daher keinen Bestand haben.

C. Musterschriftsatz 2: Regelbedarfe f�r Kinder

I. Verletzung der Begr�ndungspflicht wegen
Ermittlungsausfall

Der angefochtene Verwaltungsakt ist rechtswidrig und ver-
letzt den/die Kläger im Hinblick auf Höhe der Regelbedarfs-
leistungen in ihren Rechten.
Die Rechtswidrigkeit des Bescheides, mit welchem dem Klä-
ger eine Regelleistung von 275/242/213 EUR bewilligt wird,
ergibt sich aus der Verfassungswidrigkeit der ihm zugrunde
liegenden Regelung in § 8 Abs. 1 Nr. 4/5/6 SGB II für die
Regelbedarfsstufen 4/5/6 für die Altersstufe …

Der Gesetzgeber hat bei Kindern Bedarfe für Bildung und
Teilhabe aus dem Regelsatzsystem ausgegliedert und im sog.
Bildungspaket, §§ 28 bis 30a SGB II, gesondert berücksich-
tigt.
Sowohl die Festlegung der Kinderbedarfe für das physische
Existenzminimum – die durch Bewilligung des Regelsatzes
gedeckt werden sollen – als auch jene für Bildung und Teil-
habe – die durch die Leistungen des Bildungspakets befriedigt
werden sollen – müssen nachvollziehbar begründet werden.
Der Gesetzgeber ist seiner Begründungspflicht nicht nach-
gekommen. Die Kinderregelsätze und die für Bildung und
Teilhabe vorgesehenen Leistungen sind hauptsächlich unter
dem Gesichtspunkt der Begrenzung der Haushaltsausgaben
auf diesem Gebiet politisch ausgehandelt worden. Er hat seine
in dem Urteil des BVerfG (Rn 143) dargestellte Obliegenheit,
die erforderlichen Tatsachen im Wesentlichen vollständig und
zutreffend zu ermitteln und sich in allen Berechnungsschritten
mit einem nachvollziehbaren Zahlenwerk innerhalb dieses
gewählten Verfahrens und dessen Strukturprinzipien im Rah-
men des Vertretbaren zu bewegen und die Methoden und
Berechnungsschritte nachvollziehbar offen zu legen, verletzt.
Bereits aus diesem Grunde ist sowohl die Festlegung der
Kinderregelbedarfe (1) als auch der Teilhabe- und Bildungs-

bedarfe (2) wegen Verstoßes gegen Art. 1 Abs. 1 i.V.m.
Art. 20 Abs. 1 GG verfassungswidrig (BVerfG Rn 145).

1. Festlegung des Kinderregelbedarfs

Das lebensnotwendige physische Existenzminimum, das der
Staat sicherstellen muss, damit die Menschenwürde des Art. 1
GG nicht verletzt wird, wurde für Kinder nicht ausreichend (a)
und nicht realitätsgerecht (b) ermittelt. Was bei der Ermittlung
des kinderspezifischen Bedarfs beachtet werden muss, ergibt
sich aus dem Urteil des BVerfG Rn 191:
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihr Bedarf, der zur
Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenzminimums
gedeckt werden muss, hat sich an kindlichen Entwicklungs-
phasen auszurichten und an dem, was für die Persönlichkeits-
entfaltung eines Kindes erforderlich ist.“
a) Es ist Allgemeingut, dass Kinder in der Pubertät einen

erhöhten Kalorienbedarf haben. Gleichwohl werden für ei-
nen Einpersonenhaushalt höhere Ausgaben für Nahrungs-
mittel (128,46 EUR, s. § 5 RBEG) als regelbedarfsrelevant
berücksichtigt als für Kinder (78,67 EUR bis 124,05 EUR,
s. § 6 RBEG). Auch haben Kinder wegen ihres Wachstums
einen erhöhten Bedarf an Kleidung und Schuhen. Dass der
kinderspezifische Bedarf nicht berücksichtigt wurde bzw.
dass eine Berücksichtigung, falls sie stattgefunden hätte,
nicht nachvollziehbar dargestellt und begründet wurde, soll
am Beispiel „Kinderschuhe“ verdeutlicht werden:

aa) Die Festlegung der Kinderregelsätze erfolgte auf Basis der
Daten der EVS 2008, die durch das Statistische Bundes-
amt ermittelt wurden. In der EVS 2008 sind in der Liste
für privaten Konsum etc. von Ehepaar-/Paarhaushalten mit
einem Kind unter 6 Jahren Ausgaben für Schuhe in Höhe
von 7,02 EUR angegeben.
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Für Ehepaar-/Paarhaushalte mit einem Kind von 6 Jahren
bis unter 14 Jahren sind dies 9,60 EUR. Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum für Kinder unter 6 Jahren Ausgaben
für Schuhe nur 7,02 EUR betragen, während die Ausgaben
für Kinder von 6 bis unter 14 Jahren höher sein sollen.
Dabei ist bekannt, dass Kinderfüße vom Baby- bis zum
Einschulungsalter besonders schnell wachsen. Im Alter bis
6 Jahren sind sie besonders leicht deformierbar.
Kinderfüße wachsen in den ersten 3 Jahren durchschnittlich
1,5 mm pro Monat, von 3 bis 6 Jahren im Durchschnitt 1 mm
pro Monat. Danach wächst der Fuß langsamer, nur ca. 0,9 mm
pro Monat. Mit 15 bis 16 Jahren ist das Wachstum der Füße
abgeschlossen, sie haben nun ihre endgültige Form und Festig-
keit. Im 2. und 3. Lebensjahr wachsen die Füße ungefähr zwei
bis drei Größen pro Jahr, im Kindergartenalter zwei Größen
und im Schulalter ein bis zwei Größen. Dabei wachsen die
Kinderfüße in unregelmäßigen Schüben und nicht gleichmäßig
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderschuh).
Die weichen und biegsamen Kinderfüße passen sich schmerz-
los auch viel zu engen Schuhen an. Das Nervensystem in
Kinderfüßen ist noch nicht ausdifferenziert, deshalb empfin-
den Kinder keinen Schmerz und beschweren sich nicht. Sie
bemerken auch beim Spielen und Toben nicht, dass der Schuh
drückt. Vor allem Kinder unter 6 Jahren benötigen häufig
neue Schuhe (Quelle: http://www.stern.de/tv/sterntv/gesund-
heit-wenn-der-kinderschuh-drückt).
Sowohl zu große als auch zu kleine Schuhe können erheb-
liche orthopädische Schäden im Erwachsenenalter zur Folge
haben und zu dauerhaften Beschwerden führen (Quelle:
http://www.der-deutsche-kinderfussreport.de/).
Schuhe für Kleinkinder müssen daher häufiger neu ge-
kauft werden als Schuhe für ältere Kinder. Schuhe aus
billigen Materialien wie z.B. Plastik schnüren ein und sind
nicht atmungsaktiv. Gerade Schuhe für Kleinkinder, an
deren Funktionalität hohe Anforderungen gestellt werden
müssen, sind teuer. Da das Wachstum der Füße individuell
sehr unterschiedlich ist und sich in Schüben vollzieht, ist
es nicht möglich, im Schlussverkauf auf Vorrat zu kaufen
und dadurch Geld zu sparen. Wenn festgestellt wird, dass
die Schuhe der Kinder zu klein geworden sind, können
Eltern nicht ein halbes Jahr warten, bis sie das Geld für
neue Kinderschuhe zusammengespart haben.
Paarhaushalte mit Kleinkindern brauchen wegen des ra-
schen Fußwachstums bei Kleinkindern mehr Geld für
deren Schuhe als Eltern älterer Kinder. Es ist nicht nach-
vollziehbar begründet, warum durch das Gesetz andere
Werte angenommen werden.

bb)Aber auch insgesamt, d.h. bezogen auf alle Kinder, dürften
die Ausgabenpositionen für Kinderschuhe viel zu niedrig
angesetzt sein.

* Die Zahl der befragten Haushalte aus der Referenzgruppe
gem. § 2 Ziff. 2, § 4 Ziff. 2 RBEG war zu niedrig. So

wurden bei Paarhaushalten mit einem Kind unter 6 Jah-
ren nur 237 Haushalte befragt. Die ermittelten Werte
wurden dann auf 240.000 Haushalte hochgerechnet.
Dass hier ein erhebliches Fehlerpotential liegt, wurde
bereits oben in der Klagebegründung zum Regelbedarf
für Alleinstehende dargelegt.

* Von den befragten Haushalten haben bei der Gruppe
„Paarhaushalte mit einem Kind unter 6 Jahren“ nur 146
Haushalte Angaben zu Kinderschuhen gemacht. 91 Haus-
halte hatten keine Ausgaben für Kinderschuhe bzw. keine
Angaben dazu gemacht. Auch diese Haushalte wurden in
den Durchschnitt mit eingerechnet und haben ihn gesenkt.

* Es ist davon auszugehen, dass dort gespart wird, wo es
am wenigsten weh tut. Wenn Kinder sich nicht über zu
kleine Schuhe beschweren, besteht kein Anlass, den
Kauf neuer Schuhe in Angriff zu nehmen; das Geld
wird anderweitig ausgegeben – dort, wo es kurzfristig
als dringlicher erscheint.

* Die befragten Haushalte haben Aussagen gemacht zu
ihrem tatsächlichen Ausgabeverhalten. Dieses ist davon
geprägt, dass an Kinderschuhen aus o.g. Gründen ge-
spart wird.

* Auch aus diesem Grund bietet die EVS 2008 zu dem
tatsächlichen Bedarf an Geldmitteln für Kinderschuhe
keine verlässlichen und realitätsgerechten Aussagen.

Nach alledem muss bezweifelt werden, ob der kinder-
spezifische, d.h. durch Wachstum bedingte erhöhte kin-
derspezifische Bedarf ausreichend berücksichtigt wurde.
Zumindest lässt sich dies nicht nachvollziehen, weil eine
auf ausreichender Datenbasis erstellte Ermittlung fehlt.
Der Regelsatz für Kinder hätte erhöht werden müssen, um
deren menschenwürdiges Existenzminimum sicherzustellen.

b) Eine realitätsgerechte Bedarfsermittlung muss außerdem
der Tatsache Rechnung tragen, dass wir in einer Konsum-
gesellschaft leben. Dies ergibt sich aus dem Urteil der
BVerfG (Rn 133), wo es heißt:

„Das Grundrecht aus Art. 1 GG als Gewährleistungsrecht in
seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG ( … ) bedarf aber der
Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetz-
geber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen
Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Le-
bensbedingungen auszurichten hat.“ (Hervorhebung hinzuge-
fügt)
Auch diesbezüglich hat der Gesetzgeber die Vorgaben des
BVerfG nicht erfüllt. Dass dem Gesetzgeber ein weiter Ge-
staltungsspielraum eingeräumt wird, bedeutet nicht, dass er
sich seiner Pflicht zur Ermittlung des Bedarfs bezogen auf die
jeweils aktuelle gesellschaftliche Situation entziehen kann.
Die aktuelle gesellschaftliche Situation stellt sich so dar, dass
Kinder aus Familien mit Erwerbseinkommen, das über dem
untersten Quintil aller Haushalte liegt, durchaus aus dem
reichhaltigen Angebot der Läden das eine oder andere kaufen
können, was nicht gerade überlebensnotwendig ist. Selbstver-
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ständlich muss auch in solchen Familien gut gewirtschaftet
werden, d.h., das Ausgabeverhalten muss sich an den zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ausrichten. Mehr-
ausgaben in dem einen Bereich können durch Einsparungen in
einem anderen Bereich ausgeglichen werden. Diese Möglich-
keit fehlt Familien mit Kindern im Bezug von Leistungen
nach dem SGB II völlig.
Kennzeichnend für die aktuelle gesellschaftliche Situation ist
auch der Einzug der schnellen Telekommunikationstechniken.
Es ist üblich, dass Kinder spätestens in der Pubertät ein Handy
besitzen, mit dem sie ihre gesellschaftlichen Kontakte pflegen.
Auch der Besitz eines PCs mit Internetanschluss ist gesell-
schaftlich Standard und für ältere Kinder schon um eines erfolg-
reichen Schulbesuchs willen unabdingbar. Leistungen zur Fi-
nanzierung eines Handys sind im Regelsatz nicht vorgesehen.

2. Festlegung des Teilhabe- und Bildungsbedarfs

Das Existenzminimum, das der Staat für Kinder sicherstellen
muss, damit sie am Leben in der Gemeinschaft teilhaben
können und eine Bildung erwerben können, die ihnen eine
Entwicklung ihrer Persönlichkeit ermöglicht, wurde ebenfalls
nicht ausreichend und nicht realitätsgerecht ermittelt.

a) Das gilt zum einen in Bezug auf die Bildungsbedarfe, hier
fehlen Ermittlungen völlig.
Die im Rahmen des „Bildungspaketes“ vorgesehenen Leis-
tungen von 70 EUR am Schuljahresbeginn und weiteren
30 EUR zum 1. Februar als „Ausstattung mit persönlichem
Schulbedarf“ gem. § 28 Abs. 3 SGB II genügen nicht den
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts.
„Ein zusätzlicher altersspezifischer Bedarf ist vor allem
bei schulpflichtigen Kindern einzustellen. Notwendige Auf-
wendungen zur Erfüllung schulischer Pflichten gehören zu
ihrem existentiellen Bedarf. Ohne Deckung dieser Kosten
droht hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebens-
chancen, weil sie ohne den Erwerb der notwendigen Schul-
materialien ( … ) die Schule nicht erfolgreich besuchen
können.“ (BVerfG Rn 192 und 197)
In den Regelbedarf für Kinder eingeflossen ist der Betrag
aus Position 09 „Sonstige Verbrauchsgüter (Schreibwaren,
Zeichenmaterial und Ähnliches)“. Dieser Betrag (je nach
Alter des Kindes zwischen 1,91 EUR und 2,28 EUR) soll
Bedarfe für Schreibwaren und Zeichenbedarf abdecken.
Das BVerfG hat jedoch gefordert, der Bundesgesetzgeber
habe dafür Sorge zu tragen, dass auch die Bedarfe für
Schulmaterialien, Schulbücher, Schulhefte oder Taschen-
rechner bei Schulkindern sichergestellt würden (vgl. Mün-
der, S. 42). Die Ausstattung mit diesen Materialien gehört
zur Sicherstellung des menschenwürdigen Existenzmini-
mums. Diese Ausgaben sollen möglicherweise mit den
100 EUR für persönlichen Schulbedarf im Rahmen des
Bildungspakets abgedeckt sein. Ob dies so ist, bleibt offen,

eine Begründung, die den Anforderungen des BVerfG
entspricht, fehlt. Der Gesetzgeber hat lediglich angeführt,
die Erfahrung der Praxis habe gezeigt, dass die Leistung
von 100 EUR auch bei Kindern aus bedürftigen Familien
eine gute Ausstattung ergeben hat. Im Übrigen wurde der
persönliche Schulbedarf von 100 EUR pro Jahr nach wie
vor freihändig geschätzt, zudem fehlt eine Fortschrei-
bungsregel.
Schulbedarfe hätten nachvollziehbar ermittelt werden und
dann entweder in dem Bildungspaket oder durch Erhöhung
des Regelsatzes sichergestellt werden müssen. Da dies im
Bildungspaket offensichtlich nicht geschehen ist, und die
Bedarfe auch in dem Regelsatz nicht berücksichtigt wurden,
ist sowohl die Regelung des Bildungspaketes als auch dieje-
nige Festlegung des Kinderregelsatzes verfassungswidrig.

b) Das gilt auch für den Bereich der Teilhabeleistungen. Der
Leistungsanspruch auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums soll auch die
„Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehun-
gen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben (…) sicher-
stellen, denn der Mensch als Person existiert notwendig in
sozialen Bezügen“ (BVerfG Rn 135).
Daraus ergibt sich, dass das existenznotwendige „Teilha-
beminimum“ von Kindern sicherzustellen ist, damit diese
in den Beziehungen zu ihrer Umwelt, insbesondere zu
anderen Kindern und Klassenkameraden, nicht ausgegrenzt
werden, sondern zumindest auf einem niedrigen Niveau
„mithalten“ können.
Leistungen für gesellschaftsüblichen Zeitvertreib, z.B.
durch Kinobesuch mit Gleichaltrigen, sind weder in dem
Regelsatz für Kinder noch in dem Bildungspaket berück-
sichtigt.
Kinder im Bezug von Leistungen nach dem SGB II werden
meistens zu Hause bleiben müssen, wenn sich Gleichaltrige zu
geselligen Aktionen verabreden – weil ihnen das Geld fehlt.
Welche Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
erbracht werden können, ist in § 28 Abs. 6 SGB II abschlie-
ßend aufgezählt: Mitgliedsbeiträge, Unterricht in künstleri-
schen Fächern, Teilnahme an Freizeiten. Abgesehen davon,
dass 10 EUR im Monat für diese Leistungen ein freihändig
geschätzter Betrag ist, fehlt aber die Berücksichtigung ande-
rer außerschulischer Angebote wie z.B. für Eintrittskarten
ins Kino, um am Leben mit Gleichaltrigen teilhaben zu
können. Übernahme von oder Beteiligung an Kosten für
Familienausflüge – die den familiären Zusammenhalt stär-
ken würden und daher für das Leben in der Gemeinschaft
eminent wichtig sind – sind nicht, auch nicht teilweise,
vorgesehen und müssen vom Regelsatz bestritten werden.
Bei Kosten verursachenden außerschulischen Aktivitäten
sind die Kinder damit ausgegrenzt und dadurch stigmati-
siert. Gerade dieses sollte durch das neue Gesetz, wenn es
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sich an den Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts ausgerichtet hätte, vermieden werden.
Daraus, dass wichtige Teilbereiche für Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft überhaupt nicht berücksichtigt wurden und
dass Ermittlungen zur Höhe des tatsächlichen Bedarfs fehlen,
ergibt sich ein Verstoß gegen Art. 1 i.V.m. Art. 20 GG.

II. Verletzung der Begr�ndungspflicht:
Verfahren des Gesetzgebers zur Ermittlung
der Kinderbedarfe nicht sachgerecht,
transparent und nachvollziehbar

In der Gesetzesbegründung heißt es, es sei nicht möglich, die
konkreten Bedarfe von Kindern getrennt von den Bedarfen
der erwachsenen Personen, bei denen die Kinder leben, zu
ermitteln. Zwar gebe es einzelne kinderspezifische Ausgaben-
positionen, aber eine Ermittlung der Kinderkosten im Bereich
der allgemeinen Lebenshaltung sei nicht möglich. Die an der
EVS teilnehmenden Haushalte wären damit überfordert, Kos-
ten getrennt nach Erwachsenen und Kindern aufzuzeichnen.
Stattdessen – quasi behelfsweise – wird Kinderbedarf unter
Zugrundelegung der Verbrauchsangaben der untersten 20 %
der Paarhaushalte mit einem Kind gem. § 2 Ziff. 2, §§ 3, 4
Ziff. 2 RBEG ermittelt und nach einem bestimmten Verteilungs-
schlüssel auf die beiden Erwachsenen und das Kind verteilt.
Es ist zwar möglicherweise zutreffend, dass eine Ermittlung des
Kinderbedarfs nicht direkt möglich ist (Münnich, Drucks
S. 282). Das von der Bundesregierung stattdessen (behelfsweise)
gewählte Verfahren zur Ermittlung des Kinderbedarfs ist jedoch
nicht verfassungsgemäß. Das Verfahren ist weder sachgerecht
(1) noch transparent und nachvollziehbar (2).

1. Das Verfahren ist nicht sachgerecht:

* Die Festlegung der Referenzgruppe ist fehlerhaft, weil
Haushalte der Aufstocker, der Bezieher von Leistungen
nach dem BAföG sowie der verdeckt Armen einbezogen
werden. Damit wird das Ausgabeverhalten innerhalb des
untersten Quintils der nach Nettoeinkommen geschichteten
Haushalte, die minimal höhere finanzielle Mittel zur Ver-
fügung haben als die Gruppe von Menschen, die allein von
SGB II- und SGB XII-Leistungen leben müssen, nicht
realitätsgerecht abgebildet.

* Die Altersgruppierung bei Kindern – 0 bis 6, 7 bis 14, 15
bis 18 Jahre – ist willkürlich, d.h. ohne sachlichen Grund
gewählt worden (Münder S. 36).

2. Das Verfahren ist nicht nachvollziehbar und transparent:

* Die Sätze für Kinderregelbedarf nach § 8 Nr. 4–6 SGB II
wurden unter quantitativen Gesichtspunkten auf Grundlage

der untersten 20 % der Bevölkerung ermittelt, § 4 Nr. 2
RBEG. Die vom Statistischen Bundesamt erhobenen Daten
sind nicht ausreichend. Angaben zu einzelnen Verbrauchs-
positionen liegen oft nur von einer geringen Anzahl der
Haushalte vor (vgl. Münder S. 36: „relativ kleine Einhei-
ten“), so dass davon nicht auf das tatsächliche Ausgabever-
halten geschlossen werden kann.

* In den Tabellen der EVS 2008 befinden sich oftmals anstelle
von Zahlen Schrägstriche. Diese bedeuten, dass weniger als
24 Haushalte überhaupt zu der jeweiligen Position Angaben
gemacht haben (Drucks S. 52). Hierzu wird angeführt, dass
die Zahlen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht ge-
nannt werden könnten. Diese Begründung für die Lücken
im Zahlenwerk ist nicht überzeugend. Es kann dadurch nicht
einmal durch einfaches Addieren nachvollzogen werden, ob
das Ergebnis am Schluss der Liste rein rechnerisch stimmt.
Valide Aussagen über tatsächliches Ausgabeverhalten sind
nicht möglich.

* Es ist der Begründung zu § 2 (Drucks 3404) nicht zu
entnehmen, auf welche Grundeinheit die 20 % bezogen
sind: auf die Haushalte insgesamt oder auf die Zahl der
Haushalte nach Herausrechnung der nicht zu berücksichti-
genden Haushalte.

* Nicht nachvollziehbar ist ferner, nach welchen Vertei-
lungsschlüsseln die Ausgaben in Familienhaushalten auf
die einzelnen Familienmitglieder verteilt wurden bzw.
wann welche Verteilungsschlüssel zur Anwendung kamen.

* Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erzielen, hätte
der Gesetzgeber alle Zahlen und Fakten auf den Tisch legen
müssen. Dies ist nicht erfolgt. Es wäre z.B. auch erforderlich
gewesen, das durchschnittliche Nettoeinkommen der befrag-
ten Haushalte zu beziffern (Münnich, Drucks. S. 281). Es
hätte offengelegt werden müssen, wie viele Paarhaushalte
mit einem Kind, die zu den befragten Haushalten gehörten,
ein Kind der jeweiligen Altersstufe haben. Anders kann nicht
transparent gemacht werden, ob die Vorgaben des BVerfG
erfüllt sind, dass sich das Gesetz an kindlichen Entwick-
lungsphasen auszurichten hat und an dem, was für die Per-
sönlichkeitsentfaltung eines Kindes erforderlich ist (Rn 191).

* Der Stichprobenumfang betrug 55.100 Haushalte. Es wird
nicht offengelegt, wie viele Haushalte zu den untersten
20 % gehören. Ohne diese Zahl zu kennen, ist es nicht
möglich festzustellen, ob die Menge der befragten Haus-
halte in der Stichprobe ausreichend ist.

Aus der Tatsache, dass weder die kinderspezifischen Bedarfe
im Regelsatz noch die Bedarfe für Teilhabe und Bildung
sachgerecht, transparent und nachvollziehbar und auf ausrei-
chender Datenbasis ermittelt worden sind, ergibt sich die
Verfassungswidrigkeit beider Regelungen.
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D. Musterschriftsatz 3: Regelbedarfsstufe 3 – Erwachsene
Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt f�hren

I. Keine Ermittlung des Bedarfs

Die Regelbedarfsstufe 3 soll – soweit ersichtlich – für Personen in
unterschiedlichen Haushaltskonstellationen gelten, wie beispiels-
weise bei zusammenlebenden Geschwistern oder volljährigen
Menschen mit Behinderungen, die noch bei ihren Eltern leben.
Diese verschiedenen Haushaltskonstellationen erfordern unter-
schiedliche Auswertungen. Zutreffend heißt es hierzu in der
Begründung, es wäre zu erwarten, „dass sich unterschiedliche
Ergebnisse je nach Referenzhaushalt ergeben“ (Begründung
S. 217). Dieser methodische Hinweis entlastet den Gesetzgeber
jedoch nicht von der Verpflichtung, einen geeigneten Haushalts-
typ für die Bemessung der Regelsatzstufen (normativ) zu bestim-
men. Stattdessen werden die Regelbedarfe für alle Haushaltsmit-
glieder, die mit dem Wortlaut zur Regelsatzstufe 3 beschrieben
werden, einheitlich bemessen und freihändig geschätzt.
Es ist durchaus plausibel, dass es durch gemeinschaftliche
Nutzung etwa von Kühlschränken oder Waschmaschinen zu
Einsparungen kommen kann und der Regelsatz entsprechend
niedriger ausfällt. Solche Einspareffekte müssen aber statis-
tisch belegt werden. Dieser Begründungspflicht kommt die
Bundesregierung mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur
Umsetzung des BVerfG-Urteils nicht nach.
Es haben für die Regelbedarfsgruppe überhaupt keine Ermitt-
lungen der erforderlichen Tatsachen stattgefunden und dem-
zufolge ist auch die Darlegung der Berechnungsschritte mit
nachvollziehbarem Zahlenwerk nicht gegeben. Der Gesetz-
geber ist daher seiner Verpflichtung bezüglich der Regelbe-
darfsstufe 3 zur Darstellung einer transparenten Begründung
nicht nachgekommen, so dass diese Festsetzung als verfas-
sungsrechtlich nicht hinreichend bestimmt abzulehnen ist.

II. Verstoß gegen Art. 3 GG

Ferner ergeben sich eine erhebliche und in der Sache nicht zu
rechtfertigende Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit
der Regelbedarfsstufe 3 im SGB XII und dem Regelbedarf für
sonstige Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft im SGB II:
Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 RBEG i.V.m. § 28 SGB XII beträgt der
Regelbedarf für erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen
eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen
leben, 291 EUR. Demgegenüber sieht § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II
i.V.m. § 77 Abs. 4 Nr. 1 SGB II für sonstige erwerbsfähige
Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft im SGB II einen Regel-
bedarf in Höhe von 287 EUR vor. Diese Ungleichbehandlung
ist nicht hinnehmbar und verfassungsrechtlich durch nichts
gerechtfertigt. Sie scheint systemwidrig und eher zufällig.
Eine ganz erhebliche Ungleichbehandlung ist die unterschied-
liche Bemessung des Regelbedarfs nach Stufe 3, soweit er-
werbsunfähige Menschen mit Behinderungen betroffen sind,
die über 25 Jahre alt sind und mit ihren Eltern zusammenle-
ben, gegenüber dem Regelbedarf erwerbsfähiger Personen,
die im Übrigen in derselben Lage sind. Sie erhalten nur 80 %
des Regelbedarfs, während den Erwerbsfähigen 100 % zuge-
standen werden. Dieser pauschale Abschlag von 20 % trifft
genau die Menschen, die an ihrer Einkommenssituation selbst
am wenigsten ändern können. Dieser Personenkreis hat nach
der Entscheidung des BSG vom 19.5.2009, Az. B 8 SO 8/08 R
Anspruch auf den vollen Regelsatz eines Haushaltsvorstands.
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